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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.02.2000 

Geschäftszahl 

99/16/0187 

Rechtssatz 

Die Frage, ob überhaupt und in welchem Umfang eine Schenkung vorliegt, ist ausschließlich nach bürgerlich-
rechtlichen Grundsätzen zu beurteilen (Hinweis Fellner, Gebühren und Verkehrsteuern, Band III, Erbschafts- 
und Schenkungssteuer, Rz 4d zu § 3 ErbStG). 


